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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

04.06.1986 

Geschäftszahl 

84/13/0251 

Beachte 

Besprechung in: 

ÖStZ 5/1987, S 44; 

Rechtssatz 

Beim Verlustabzug handelt es sich um eine aus dem Zusammenhang mit den einzelnen, das Einkommen 
bildenden Einkünften völlig losgelöste persönliche Ausgabe der Steuerpflichtigen, die - von gesetzlichen 
Ausnahmebestimmungen abgesehen - nur von der Person geltend gemacht werden kann, die den Verlust 
erlitten hat. (Hinweis auf Hofstätter-Reichel Kommentar zum EStG, Tz 4 zu § 18 Abs 1 Z 4, Schubert-
Pokorny-Schuch-Quantschnigg, Einkommensteuer-Handbuch2, Tz 78 zu § 18). 
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